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§1 Geltungsbereich – Schriftform 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Bestellung des 
Auftraggebers (1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Remstal 
Werkstätten der Diakonie Stetten e.V., erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 
werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten 
diese Bedingungen als angenommen. 

(2) Unsere AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AGB 
abweichende Bedingungen des Auftraggebers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen 
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Auftraggebers die Lieferung an 
den Auftraggeber vorbehaltlos ausführen. 

(3) Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Auftraggeber zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden und rechtsgeschäftliche 
Erklärungen müssen schriftlich erfolgen. Dies gilt auch für die Abdingung 
der Schriftform. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen und 
rechtsgeschäftliche Erklärungen sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt 
werden. 

§2 Angebot und Vertragsschluss 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Bestellung des 
Auftraggebers stellt ein bindendes Angebot dar, das wir innerhalb von 14 Tagen 
durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Lieferung annehmen können. 

(2) Mitarbeiter sind nicht befugt, Vereinbarungen zu treffen, die über den Inhalt des 
schriftlichen Vertrages hinausgehen. 

(3) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind 
nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 

(4) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen 
Unterlagen, die als “vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte 
bedarf der Auftraggeber unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

§ 3 Preise- Zahlungsbedingungen 
(1) Soweit nichts anderes im Einzelfall schriftlich vereinbart ist, gelten die in 
unseren Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab Angebotsdatum. Die gesetzliche 
Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in 
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. Grundsätzlich gelten unsere Preise “ab Werk", ausschließlich 
Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 
 
(2) Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Rechnungen innerhalb von 
zehn Tagen nach Erhalt der Ware und ohne Skontoabzug zu zahlen. Es gelten die 
gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. 

(3) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen 
können. Im Falle der Annahme unbarer Zahlungsmittel durch uns gilt gleichfalls 
erst die unbedingte Kontogutschrift bzw. die Verfügungsmöglichkeit über den 
geschuldeten Betrag als Erfüllung. 

(4) Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Der 
Auftraggeber kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

§4 Leistungszeit 
(1) Sind von uns Lieferfristen angegeben und zur Grundlage für die 
Auftragserteilung gemacht worden, verlängern sich solche Fristen bei Streik, Fällen 
höherer Gewalt und Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen, für die Dauer der Verzögerung. Das Gleiche gilt, wenn 
der Auftraggeber etwaige Mitwirkungspflichten nicht erfüllt. Zusätzlich 
behalten wir uns das Recht vor, wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz 
oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 

(2) Wir sind zu Teillieferungen jederzeit berechtigt, sofern uns nicht im Einzelfall 
vorher bereits bekannt gegeben ist, dass der Vertragspartner hierdurch unbillig 
beeinträchtigt wird. 

§5 Gefahrenübergang 
(1) Wenn sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gilt 
grundsätzlich Lieferung “ab Werk" als vereinbart. 

(2) Der Auftraggeber darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen 
unerheblicher Mängel nicht verweigern. 
 
(3)Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der 
Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen 
sind Paletten. Der Auftraggeber ist verpflichtet, für eine Entsorgung der 
Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen. 

§ 6 Mängelhaftung 
(1) Mängelansprüche des Auftraggebers setzen voraus, dass dieser seinen nach  
§ 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. 
 
(2) Der Auftraggeber kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend 
gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgt die 
Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen 
vom Auftraggeber ersetzt zu erhalten. 
 
(3) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerhebliche Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, 
bei natürlicher Abnutzung oder bei Schäden, die nach dem Gefahrenübergang infolge 
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, 
ungeeigneter Betriebsmittel oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse 

entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom 
Auftraggeber oder Dritten unsachgemäße Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten  
 
vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen keine 
Mängelansprüche. 
 
(4) Wir behalten uns die Wahl hinsichtlich der Art der Nacherfüllung vor. Nach 
erfolglosem zweiten Versuch der Mangelbeseitigung, kann der Auftraggeber unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen auch die weiteren ihm zustehenden Rechte geltend 
machen.  

(5) Im Falle einer Mangelrüge ist das mangelbehaftete Teil bzw. der Gegenstand 
zur Nachbesserung an uns zu übersenden. Stellt sich heraus, dass tatsächlich 
keine Mangelhaftigkeit vorliegt oder aber auf einem Umstand gemäß § 6 Abs. 4 
dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen beruht, trägt der Vertragspartner 
sämtliche mit Versand, Untersuchung und Reparatur zusammenhängenden 
Kosten; gleiches gilt für verspätet gerügte Mängel.  

(6) Im Fall der Mängelbeseitigung tragen wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe des 
Kaufpreises. 
 
(7) Rückgriffsansprüche des Auftraggebers gegen uns gem. § 478 BGB bestehen nur 
insoweit, als der Auftraggeber mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen 
Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 
 
(8) Die Gewährleistungsfrist beträgt immer ein Jahr, gerechnet ab Gefahrübergang.  

(9) Garantien im Rechtssinne erhält der Auftraggeber von uns nicht.  

(10) Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur dem unmittelbaren 
Vertragspartner zu und sind nicht abtretbar. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 
(1) Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher uns 
gegen den Auftraggeber aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche, auch 
wenn die konkrete Ware bereits bezahlt wurde. 
 
(2) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat uns der 
Auftraggeber unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen 
Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art. Der 
Auftraggeber hat bereits im Vorhinein Dritte auf die an der Ware bestehenden Rechte 
hinzuweisen. Der Auftraggeber hat unsere Kosten einer Intervention zu tragen, soweit 
der Dritte nicht in der Lage ist, diese zu erstatten. 
 
(3) Für den Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Auftraggeber schon 
jetzt bis zur Erfüllung aller unserer Ansprüche die ihm aus den genannten Geschäften 
entstehenden Forderungen gegen seine Kunden zur Sicherheit an uns ab. Bei einer 
Verarbeitung der Vorbehaltsware, ihrer Umbildung oder ihrer Verbindung mit einer 
anderen Sache erwerben wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten Sache. Diese gilt 
als Vorbehaltsware. 

§ 8 Durchführungsänderungen 
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen im Arbeitsablauf 
vorzunehmen. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, Änderungen auch an 
bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen. 

§ 9 Haftungsbeschränkung 
(1) Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikten ist auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit des Auftraggebers, Ansprüchen wegen der Verletzung von 
Kardinalpflichten und Ersatz von Verzugsschäden (§ 286 BGB). Insoweit haften wir für 
jeden Grad des Verschuldens. 
 
(2) Der vorgenannte Haftungsausschluss gilt ebenfalls für leicht 
fahrlässige Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. 
 
(3)Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit des Auftraggebers beruhen für leichte 
Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, verjähren derartige Ansprüche 
innerhalb eines Jahres beginnend mit der Entstehung des Anspruches bzw. 
bei Schadensersatzansprüchen wegen eines Mangels ab Übergabe der 
Sache. 
 
(4)Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 
§ 10 Verjährung eigener Ansprüche 
Unserer Ansprüche auf Zahlung verjähren abweichend von § 195 BGB in 
5 Jahren. Bezüglich des Beginns der Verjährungsfrist gilt § 199 BGB. 
 
§ 11 Einbeziehung Dritter 
Soweit wir berechtigt sind, mit der Durchführung unserer Vertragspflichten Dritte 
zu beauftragen, gelten die Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen auch 
für deren Tätigkeit im gleichen Sinne; eine Belastung von Dritten durch die 
Anwendung diese Geschäftsbedingungen ist jedoch ausgeschlossen. 

 
§ 12 Gerichtsstand -anwendbares Recht – Erfüllungsort 
(1) Sofern der Auftraggeber Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir 
sind jedoch berechtigt, den Auftraggeber auch an seinem Wohnsitzgericht zu 
verklagen. 
 
(2) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz Erfüllungsort 


